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Gesetz 
zur Modernisierung des Landwirtschaftskammer

rechts und zur Änderung weiterer Gesetze 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Modernisierung des Landwirtschaftskammerrechts 

und zur Anderung weiterer Gesetze 

Vom 25. März 2022 

780 

Artikel 1 
Gesetz über die Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen 
(Landwirtschaftskammergesetz - LWKG) 
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

(1) Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Dienst
herrenfähigkeit. 

(2) Ihre Aufgaben, ihr Aufbau und ihre Organe werden 
durch die Vorschriften dieses Gesetzes und die Satzungen 
geregelt. 

§2 
Aufgaben der Landwirtschaftskammer 

(1) Die Landwirtschaftskammer hat die Aufgabe, die 
Landwirtschaft und die in ihr Berufstätigen zu fördern 
und zu betreuen und im Rahmen ihrer Aufgaben den 
ländlichen Raum zu stärken. Insbesondere erstreckt sich 
ihr Aufgabenbereich darauf, 

1. die Wirtschaftlichkeit, die Umweltverträglichkeit 
und den Verbraucherschutz bei der landwirtschaftli
chen Erzeugung durch geeignete Einrichtungen und 
Maßnahmen, insbesondere Agrarumweltmaßnah
men, sowie den ökologischen Landbau zu fördern 
und auf eine flächenbezogene und artgerechte Tier
haltung hinzuwirken, 

2. die nicht pflichtschulmäßige Berufsausbildung und 
die berufliche Fortbildung des Berufsnachwuchses 
sowie die berufsbezogene Weiterbildung aller in der 
Landwirtschaft Tätigen durchzuführen und die Be
triebe in ihrer nachhaltigen Entwicklung durch Be
ratung zu unterstützen, 

3. in der Landwirtschaft tätige Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in allen beruflichen und sozialen Be
langen zu fördern, 

4. in Fragen der Bewirtschaftung, der Verwertung und 
der Regelung des Absatzes landwirtschaftlicher Er
zeugnisse beratend mitzuwirken, das landwirt
schaftliche Genossenschaftswesen, Erzeugergemein
schaften, Erzeugerzusammenschlüsse und deren Ver
einigungen sowie die Regionale Vermarktung zu 
fördern, 

5. die Behörden und Gerichte in Fragen der Landwirt
schaft, vor allem durch die Erstattung von Gutach
ten und die Bestellung von Sachverständigen zu un
terstützen, 

6. Richtlinien über das landwirtschaftliche Sachver
ständigen- und Buchführungswesen herauszugeben, 

7. in rechtlichen Angelegenheiten der Landwirtschaft 
nach den besonderen gesetzlichen Vorschriften mit
zuwirken, insbesondere Vorschläge zu machen und 
Beisitzende für die in Landwirtschaftssachen zu
ständigen Gerichte zu benennen, 

8. bei der Verwaltung und den Preisnotierungen der 
Produktenbörsen sowie der Märkte, insbesondere 
der Viehmärkte nach den für die Behörden und 
Märkte zu erlassenden Bestimmungen teilzunehmen, 
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9. zusätzliche Produktions- , Absatz- und Einkommens
potenziale insbesondere bei nachwachsenden Roh
stoffen und erneuerbaren Energien zu erschließen 
und di e Erwerbsgrundlagen durch Schaffung mit 
der Landwirtschaft verbundener Einkommenskom
bina tionen zu verbreitern, 

10. die Belange einer nachhaltigen Landwirtschaft und 
die besondere Bedeutung de r Landwirtschaft für 
Umwelt- , Natur-, Tier- und Verbraucherschutz in di e 
Gesellschaft zu vermitteln und den Dialog mit a ll en 
gesellschaftlich relevanten Gruppen zu fördern , 

11. auf e ine Gleichstellung von Frauen und Männern in 
allen Bereichen der Landwirtschaft hinzuwirken, 

12. die internationale Zusammenarbeit in allen Berei
chen der Landwirtschaft zu unterstützen, 

13. die Ti erseuchenkasse als Sondervermögen nac h 
Maßga be des Ausführungsgesetzes zum Tiergesund
heitsgesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Be
seitigungsgesetz vom 2. September 2008 (GV. NRW. 
S. 612) in der jeweils geltenden Fassung zu verwal
ten und 

14. zur Förderung der Interessen der landwirtscha ftli
chen Betriebe oder der in der Landwirtschaft Be
rufstätigen vergleichende Tests von Produkten selbst 
durchzuführen oder durch Beauftragung einer geeig
neten Stelle durchführen zu lassen , wobei die Ergeb
nisse der Tests in oder von landwirtschaftlichen 
Betrieben im Rahmen ihrer betrieblichen Praxis 
genutzt werden können. 

(2) Die Testergebnisse nach Absa tz 1 Nummer 14 sind 
den Betrieben in gee igneter Form zur Verfügung zu stel
len, sie können veröffentlicht werden . Bei der Auswahl 
der zu testenden Produkte, der Durchführung der Tests 
und der Veröffentlichung der Ergeb ni sse sind die Gebote 
der Sachlichkeit und Neutralität zu beachten. Die Ein
zelheiten dazu regelt der Haupta usschuss. Es können 
Gebühren und Entgelte für den Zugang zu den Tester
gebnissen festgesetzt werden. 

(3) Die Landwirtschaftska mmer ha t das Recht, in allen 
die Landwirtschaft berührenden Angelegenheiten bei 
den Behörden Anträge zu stellen. Sie soll insbeso nd ere 
bei der Vorbera tung von gesetzlichen Vorschriften über 
Fragen der La ndwirtschaft angehört werden. 

§3 
Geltungsbereich 

(1) Landwirtschaft im Sinn dieses Gesetzes umfass t den 
Acker- und Pflanzenbau , die Tierzucht und -haltung, den 
Garten- , Gemüse- , Obst- und Weinbau, die Forstwi rt
schaft , die Fischerei in den Binnengewässern und die Im
kerei. 

(2) Zur Landwirtschaft gehören auch Unternehmen, di e 
nicht unter Absa tz 1 fallen, a ber in wirtschaftlicher Ab
hängigkeit von einem Betrieb nach Absatz 1 durch die
selbe Unternehmerin oder denselben Unternehmer be
trieben werden (landwirtschaftliche Nebenbetriebe). 

§4 

Satzungen, Geschäftso rdnung 

(1) Die Landwirtschaftskammer regelt ihre inneren Ver
hältnisse durch Sa tzungen und durch eine Geschäftsord
nung, di e jeweils von der Hauptversammlung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder zu beschlie
ßen sind. Die Satzungen bedürfen der Genehmigung, di e 
Bestimmung des Sitzes nach Absatz 2 Nummer 1 der Zu
stimmung des für Landwirtschaft zuständigen Ministeri
ums (Mini sterium). 

(2) Die Satzungen haben insbesondere Vorschriften zu 
enthalten über 

1. den Sitz der Landwirtschaftskammer, 

2. die Zahl und Abgrenzung der Wahlbezirke, 

3. die Zahl der Mitglieder und ihre Verteilung auf di e 
Wahlbez irke , 

4. die Re ihenfolge des Aussche idens der Mitglieder, 

5. die Aufga ben und Befugnisse, die Wahl , die Form der 
Berufung und Abberufung sowie die Beschlussfähig-

keit der Hauptversammlung, des Hauptausschusses, 
der Ausschüsse und der Kreisstelle, 

6. die Aufgaben und Befugnisse der Präsidentin oder 
des Präsidenten, 

7. di e Form der Beka nntmachungen, 

8. das Verfahren bei Satzungsä nderungen , 

9. die Entschädigung der gewählten Personen und 

10. das Ha ushalts- , Kassen- und Rechnungswesen. 

(3) Änderungen der Satzungen bedürfen der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde. 

(4) Die Satzungen sowie ihre Änderungen sind öffentlich 
bekanntzumachen. 

Teil 2 
Organe und Aufbau 

Kapitel 1 
Hauptversammlung 

Abschnitt 1 
Aufgaben und Mitglieder 

§5 
Aufgaben der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung sorgt im Rahmen der Sat
zungen dafür, dass die der Landwirtschaftskammer ge
stellten Aufgaben umgesetzt werden. Sie fasst di e erfor
derlichen Beschlüsse, überwacht ihre Durchführung und 
erteilt den übrigen Orga nen sowie den Kreisstellen die 
entsprechenden Weisungen . Sie hat insbesondere fol
gende Aufgaben: 

1. die Satzungen , die Geschäftsordnung, di e Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungslegungsordnung und die Ge
bührenordnung zu beschli eßen und abzuändern, 

2. die Präsidentin oder den Präsidenten , die beiden 
Stellvertretungen und die übrigen Mitglieder des 
Hauptausschusses , die Direktorin oder den Direktor 
der Landwirtschaftskammer und die Aussc hüsse zu 
wählen, 

3. den Haushaltsplan festzustellen, 

4. den Jahresbericht und die Jahresrechnung entgegen
zunehmen , die Entschließungen hierzu zu fassen und 
die Entlastung zu erteilen sowie 

5. über Beschwerden gegen den Verlust der Wählbarkeit 
und gegen die Wahl zu entscheiden. 

(2) Wenn und solange nach§ 14 des Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
in der jeweils geltenden Fassung eine epidemische Lage 
von landesweiter Tragweite festgestellt ist , kann die 
Hauptversa mmlung nach schriftlicher Zustimmung der 
absoluten Mehrheit ihrer Mitglieder die Beschlussfassung 
auf den Hauptausschuss übertragen. Die Ubertragung be
darf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 

(3) Unabhängig vom Vorli egen e iner festgestellten epide
mischen Lage von landesweiter Tragweite im Sinn des 
Absatzes 2 kann die Hauptversammlung mit schriftli
cher Zustimmung von zwei Dritteln ihrer Mitglieder be
schließen, dass aufgrund eines lokalen oder regiona len 
Infektionsgeschehens di e Hauptversammlung nicht 
durchgefü hrt werden kann und di e Beschlussfassung 
über ihr obliegende Aufgaben a uf den Hauptausschuss 
übertragen wird. Der Beschluss der Hauptversammlung 
bedarf zu seiner Wirksamkei t der Zustimmung der Auf
sichtsbehörde. 

(4) Durch die Hauptsa tzung kann bestimmt werden, 
dass die Hauptversammlung ohne persönliche Anwesen
heit der Mitglieder als Online-Format mittels elektroni
scher Kommunikation oder aber als Kombination aus 
Präsenzvera nsta ltung und Online-Format durchgeführt 
wird. Die sichere Authentifi zierung und di e Möglichkeit 
zur ordnungsgemäßen Stimmabgabe durch_ alle gelade
nen Mitgli eder sind sicherzustellen. Die Offentlichkeit 
is t sicherzustellen, im Fall der Nichtöffentlichkeit ist 
diese sicherzustellen . 
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(5) Absa tz 4 ist entsprechend auf Sitzungen und Ent
scheidungen der Organe sowie auf di e von der Ha uptver
sammlung gebildeten Aussc hüsse an zuwenden. 

(6) Beschlüsse der Hauptversammlung können mit Zu
stimmung von zwei Dr itteln der Mitgli eder a uch im 
schriftli chen Verfa hren gefasst werden. 

§6 

Mitglieder der Hauptversammlung 

(1) Die Ha uptver sammlung besteht aus Mitgliede rn, die 
aufgrund von Wa hlvorschlägen unmittelbar und geheim 
durch Briefwa hl gewählt werden, und aus von der 
Hauptversammlung berufenen Mitgli edern . 

(2) Zwei Drittel der Gewählten müssen der Wa hlgru ppe 
1 gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 1, ein Drittel der Wahl 
gruppe 2 gemäß § 7 Absa tz 1 Nummer 2 angehören. 

(3) Bei der Aufstell ung von Wa hlvorschlägen sind Frauen 
angemessen zu berücksichtigen. 

(4) Die Mitglieder der Ha uptversammlung üben ihre Tä
tigkeit ehrena mtlich aus. 

Abschnitt 2 
Wahlen 

§7 

Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind: 

1. in der Wahlgruppe 1 

a) na türliche Personen, die im Eigentum, in Nutznie
ßung oder in Pacht einen landwirtschaftli chen Be
tri eb oder in ähnlicher Weise ein landwirtschaftliches 
Grundstück bewirtschaften, wenn für den Betri eb 
oder das Grundstück eine Umlagepflicht besteht 
oder wenn die bewirtschafteten Flächen mindestens 
2 Hektar, im Fall der fo rstlichen Nutzung mindestens 
10 Hektar und im Fall der gartenbaulichen Nutzung 
mindestens 0,5 Hekta r groß sind , und 

b) die mittä tigen Ehegattinnen oder Ehegatten oder 
e ingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebens
partner der nach Buchsta be a Wahlbe rechtigten 
und di e bei diesen voll mita rbeitenden einschließ
lich der in der Berufsausbildung befindli chen Fa
milienange hörigen sowie 

2. in der Wahlgruppe 2 

di e ha uptberuflich in landwirtschaftli chen Bet rieben 
tä tigen einschließlich der in der Berufsausbildung be
find lichen Arbeitnehmeri nn en und Arbei tnehmer, so
weit sie nicht der Wahlgruppe 1 angehören . 

(2) Vora ussetzungen für die Wa hlberechtigung sind , dass 
die Personen a m Wahltag 

1. das 18. Lebensjahr vollendet ha ben , 

2. gesc häftsfä hig sind , 

3. di e deutsche Staatsangehöri gkeit oder die Staa tsan
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Euro
p äischen Union oder eines anderen Vertragss taates im 
Sinn des Europäischen Niederfas sungsabkommens 
vom 13. Dezember 1955 (BGBl. 1959 II S . 997) besit
zen und die Vora ussetzu ngen des Artikels 18 des Eu
ropä ischen Niederlassungsa bkommens erfüllen sowie 

4. seit mindestens drei Mona ten ununterbrochen im 
Wa hlbezirk ansässig sind. 

(3) Wahlberechtigt in der Wa hlgruppe 1 ist a uch eine ju
ristische Person , die seit mindestens drei Mona ten im 
Wahlbezirk einen landwirtschaftli chen Betrieb gemäß 
Absa tz 1 Nummer 1 Buchsta be a bewirtschaftet . 

(4) Vom Wahlrecht ausgeschlo sen sind Personen , die 

1. infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzen 
oder 

2. über deren Vermögen das Insolvenzverfahren e röffn et 
oder über deren Grundstücke ein Zwa ngsverwal
tungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren a ngeord
net worden ist. 

§8 
Wählbarkeit 

(1) Wä hlba r ist jede wahlberechtigte natürli che Person , 
die sei t einem Jahr ununterbrochen im La ndwirtschafts
ka mmerbezirk wohnt, es sei denn , dass sie a m Wahltag 
infolge Ri chterspruchs di e Wähl_ba rkeit oder d ie F'ahig
keit zur Bekleidung öffentli cher Amter n icht besitzt. 

(2) Gewä hlte sind nicht verpflichtet , die Wahl anzuneh
men. Gewä hlte können von dem Amt, zu dem s ie gewählt 
wurden, zurücktreten. 

§9 

Wahlbezirke 

(1) Wa hlbezirke sind in der Regel di e Kreise und kreis
freien S tädte. 

(2) Mehrere benachbarte Kreise und kreisfreie Städte 
können zu Wahlbezirken zusammengeschlossen werden. 

(3) Die Wahlbezirke müssen entsprechend ihrer Bedeu
tung, mindestens a ber mit drei Mitgliedern, vertreten 
sein . Der Begriff der Bedeutung wird in einer nach § 26 
N ummer 2 zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt. 

(4) Für jedes Mi tgli ed is t mindestens ein Ersatzmitglied 
zu wählen . 

(5) Das Nä here bestimmen di e Satzungen . 

§ 10 
Durchführung der Wahl 

(1) Wa hll eitung ist di e Geschäftsführung der Kreisstelle 
der La ndwirtschaftska mmer. 

(2) Für jeden Wahlbezir k wi rd ein Wahl a usschuss gebil
det . Er besteht aus der Wa hlleitung (Vorsitz), einer von 
ihr zu bestellenden Stellvertretung und drei vo n ihr zu 
bestellenden Beisitzenden. Für die Beisitz nden sind 
Stellvertretungen zu bestellen . Zwei Be isitzende und 
ihre S tellvertretungen müssen der Wahlgruppe 1, eine 
Beisitzerin oder ein Beisitze r und ihre oder seine Stell
vertretung der Wahlgruppe 2 a ngehören . 

(3) Für jeden Wahlbezirk rnennt die Wa hll eitung einen 
oder, bei Bedarf , mehrere Wahlvorstände. 

(4) Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvors teherin 
oder dem Wa hlvorstehe r und einer Stellvertretung, die 
von der Wahlleitung durch mündliche oder schriftliche 
Erklä rung zu verpflichten sind , drei Beisitzenden sowie 
drei Schriftführenden . Im Bedarfsfall können a uch für 
di e Be isitzenden und Schr iftführenden Stellvertre tungen 
bestellt werden . Beisitzende , Schr iftfüh rende und deren 
Stellvertretungen müssen im Wa hlbezirk wa hlberechtigt 
sei n . Von den Beisitzenden , den Schriftführenden und de
ren Stell vertretungen müssen zwei Drittel der Wahl
gruppe 1 und ein Drittel der Wahlgruppe 2 a ngehören . 

(5) Wählen kann nur, wer in eine Wähl erli ste eingetragen 
ist . Diese erstellt für jeden Wa hlbezirk die La ndwirt
scha ftskammer getrennt für die Wahlberechtigten der 
Wahlgruppe 1 und der Wahlgruppe 2. 

(6 ) Der Wahlausschuss stellt fest , wi e viele Stimmen für 
jede Bewerbung und jeden Wahlvorschlag a bgegeben 
worden sind. 

(7) Von den im Wahlbezi rk zu verteilenden Sitzen wer
den den Wahlvorschlägen in der Reihenfolge der auf die 
einzelnen Bewerbungen entfa llenden S timmen so viele 
Sitze zugeteilt , wie ihnen im Verhältnis der a uf sie ent
fa llenden Stimmza hlen nach dem Verfahren Hare/Nie
meye r zustehen . 

§ 11 
Einsprüche 

(1) Über Einsprüche gegen die Wahl, mit Ausnahme der 
Einsprüche gegen die Wa hl insgesamt, beschließt der 
Haupta usschuss. Gegen den Beschluss des Hauptaus
schusses kann binnen zwei Wochen nach seiner Zustel
lung Beschwerde bei der Aufs ichtsbehörde eingelegt 
werden . 

(2) Über Einsprüche gegen di e Wahl insgesamt entschei
det das Minister ium nach der gemäß § 26 Nummer 9 er
lassenen Rechtsverordnung. 
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§ 12 
Wahlzeit 

{l) Die Mitglieder der Hauptversammlung werden für 
sechs Jahre gewählt mit der Maßgabe, dass sie al le drei 
Jahre zur Hälfte nach einer durch die Hauptsatzung fest
zusetzenden Reihenfolge der Wahlbezirke ausscheiden. 
Die ausscheidenden Mitglieder sind wiederwählbar und 
bleiben so lange in ihrer Stellung, bis neu gewäh lt wor
den ist. 

(2) Scheidet ein Mitglied während der Wahlzeit a us, tritt 
das Ersatzmitglied an seine Stell e. Ist kein Ersatzmit
glied vorhanden, findet eine Nachwahl statt. 

§ 13 
Verlust der Mitgliedschaft 

{l) Verliert e in Mitglied die Wählbarkeit, scheidet es aus 
der Mitgliedschaft der Ha uptversammlung sowie aus der 
Zugehörigkeit zu anderen Organen c:ler Landwirtschafts
kammer oder der Kreisstelle aus. Uber den Verlust der 
Wählbarkeit entscheidet in Zweifelsfällen die Hauptver
sammlung durch Beschluss. 

(2) Gegen den Beschluss nach Absatz 1 Satz 2 kann bin 
nen zwei Wochen nach dessen Zustellung Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde eingelegt werden. 

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirku ng. 

(4) Der Hauptausschuss der Landwirtschaftskammer 
kann ein Mitglied, gegen das ein gerichtliches Strafver
fahren eröffnet wird, bis zu dessen Abschluss seiner Mit
gliedschaft in der Hauptversammlung und der Zugehö
rigkeit zu Organen der Landwirtschaftskammer oder der 
Kreisstelle durch Beschluss vorläufig entheben. Für die
sen Beschluss ist eine Mehrheit von zwei Dritteln sä mtli
cher Hauptausschussmitgli eder erforderlich. 

§ 14 
Ruhen des Wahlrechts 

Ruht das aktive oder passive Wahlrecht nach anderen ge
setzlichen Vorschriften als den Vorschriften dieses Gesetzes, 
so ruht es auch zu den Wahlen für die Hauptversammlung. 

Abschnitt 3 
Berufene Mitglieder 

§ 15 
Berufung 

Die gewählten Mitglieder der Hauptversammlung ha ben 
a ls weitere Mitglieder der Hauptversammlung zu beru
fen: 

1. insgesamt vier Vertretungen aus dem Kreis der land
wirtschaftlichen Wissenschaft und der um die Land
wirtschaft verdienten Persönlichkeiten, 

2. fünf Wahl berechtigte der Wahlgruppe 1 und drei 
Wahlberechtigte der Wahlgruppe 2 aus dem Kreis der 
Verbände des Garten-, Gemüse- , Obst- und Wein baus 
und aus dem Kreis der Privatwaldbesitzerinnen oder 
Privatwaldbesitzer, 

3. zwei Vertreterinnen aus dem Kreis der Verbände der 
Landfrauen, eine Vertreterin aus dem Kreis der land
wirtschaftlichen Arbeitnehmerinnen sowie 

4. zwei Vertretungen a us der Wahlgruppe 1 und eine Ver
tretung a us der Wahlgruppe 2 a us dem Kreis der Ver
bände der Landjugend. 

Das Nähere wird in einer nach § 26 Nummer 10 erlasse
nen Rechtsverordnung geregelt. 

Kapitel 2 
Präsiden tin oder Präsident, Ausschüsse, Direktorin 
oder Direktor der Landwirtschaftskammer, Kreis

und Ortsstellen 

§ 16 
Präsidentin oder Präsident 

{l) Die Präsidentin oder der Präsident hat den Vorsitz 
der Hauptversammlung und des Hauptausschusses. Im 
Fall der Verh inderung erfolgt die Vertretung durch eine 

der beiden Stellvertretungen nach nä herer Bestimmung 
der Geschäftsordnung. D ie Präsidentin oder der Präs i
dent und die Stellvertretungen werden für drei Jahre mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der 
Hauptversammlung gewählt, wobei Briefwahl zulässig 
ist. Sie bleiben bis zu einer Neuwahl geschäftsführend 
im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident und eine Stellver
tretung müssen der Wahlgruppe 1 angehören, die weitere 
Stellvertretung muss landwirtschaftliche Arbeitnehme
rin oder landwirtschaftlicher Arbeitnehmer sein. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident und die Stellver
tretungen müssen Mitglieder der Hauptversammlung 
sein. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident übt die oberste 
Dienstau[sicht aus. 

§ 17 
Hauptausschuss 

(1) Der Hauptausschuss der Landwirtschaftskam mer be
steht a us der Präsidentin oder dem Präsidenten, den bei
den Stellvertretungen und bis zu fünfzehn von der 
Hauptversammlung aus ihrer Mitte Gewählten . Hiervon 
müssen zwei Drittel der Wa hlgruppe l und ein Drittel 
der Wahlgruppe 2 angehören. Die Mitglieder des Haupt
a ussch usses werden Eür drei Jahre gewä hlt. Wiederwa hl 
ist zulässig. § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes vom 
9. November 1999 (GV. NRW. S. 590) in der jeweils gel
tenden Fassung ist zu beachten. 

(2) Unter den aus der Wahlgruppe 1 zu wählenden Mit
gliedern des Hauptausschusses müssen sich 

1. zwei Vertretungen aus dem Kreis der Verbände des 
Garten- , Gemüse- , Obst- und Weinbaus, 

2. eine Vertretung aus dem Kreis der Privatwaldbesitze
rinnen und Privatwaldbesitzer und 

3. zwei Vertreterinnen aus dem Kreis der Verbände der 
Landfrauen 

befinden. 

(3) Der Hauptausschuss ist zur Beschlussfassung in al
len Angelegenheiten berufen , die nicht durch dieses Ge
setz, die Satzungen oder durch Beschluss der Hauptver
sammlung dieser, den Ausschüssen oder der Präsidentin 
oder dem Präsidenten vorbehalten sind. § 14 bleibt un
berührt. 

(4) Beschlüsse des Haupta usschusses können auch im 
schriftlichen Verfa hren gefasst werden, wenn kein Mit
glied widerspricht. 

§ 18 
Ausschüsse 

{l) Die Satzungen soll en die Errichtung von Ausschüs
sen für besondere Aufgaben vorsehen. Insoweit es sich 
hi erbei um Aufgaben von nicht nur vorübergehender 
Dauer ha ndelt, sind die Ausschüsse a ls s tändige Aus
schüsse zu errichten. Die Mitglieder der Ausschüsse wer
den für die Dauer der Durchführung der dem Ausschuss 
übertragenen Aufgabe, längstens für drei Jahre, gewählt. 
Wiede rwahl ist zulässig. 

(2) Nach näherer Bestimmung der Satzungen können die 
Mitglieder der Ausschüsse eine Zuwahl vornehmen. Die 
Zugewählten müssen ni cht Mitglied der Hauptversamm
lung sein. Ihre Zuwahl bedarf der Bestätigung durch den 
Hauptausschuss. 

(3) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte Vorsitzende, 
die Mitglieder der Hauptversammlung sein müssen. 

(4) Die Ausschüsse erledigen die ihnen vo n der Haupt
versammlung und in Fällen besonderer Dringlichke it 
vo m Ha uptausschuss übertragenen Aufgaben. Sie kön
nen Anträge an die Hauptversammlung und an den 
Hauptausschuss richten. Die Vorsitzend en der Aus
schüsse sind bei der Behandlung der Anträge ihrer Aus
schüsse im Hauptausschuss zu hören. 

(5) Die Ausschüsse sollen zu einem Drittel aus Mitglie
dern der Hauptversammlung aus der Wah lgruppe 2 be
stehen. 
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(6) § 12 des Landesgleichstellungsgesetzes ist zu beach
ten. 

(7) Beschlüsse der Ausschüsse können auch im schriftli
chen Verfa hren gefa sst werden, wenn kein Mitglied des 
Ausschusses widerspr icht. 

§ 19 
Direktorin oder Direktor der Landwirtschaftskammer 

(1) Die Hauptversammlung wä hlt mit einer Mehrheit 
von zwe i Dritteln ihrer Mitglieder di e Direktorin oder 
den Direktor der La ndwirtschaftska mmer für sechs 
Ja hre. Die Berufung bed arf der Zustimmung des Minis
teriums. 

(2) Die Di rektorin oder der Direktor der Landwirt
schaftskammer führt die laufend en Geschäfte nach den 
Weisungen , die die Präsidentin oder der Präsident gemäß 
den Beschlüssen der Hauptversammlung und des Haupt
ausschusses erte ilt. Die Di rektorin oder der Direktor der 
La ndwirtschaftskammer ist den Beschäftigten der La nd
wirtschaftskammer di enstvorgesetzt. 

(3) Di e Direktorin oder der Di rektor der Landwirt
schaftskammer ha t das Recht, an den Sitzungen der 
Hauptversammlung, des Haupta usschusses und der Aus
schüsse te ilzunehmen und Erklä rungen a bzugeben. Auf 
Verlangen ist ihr oder ihm das Wort zu erteilen. 

(4) Di e Direktorin oder der Direktor der La ndwirt
schaftskammer nimmt gleichzeitig d ie Aufga ben a ls 
Landesbea uftragte oder La ndesbeauftragter gemäß § 6 
Absa tz 2 Nummer 6 des La ndesorganisa tionsgesetzes 
vom 10 . Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in der jewei ls gelten
den Fassung wa hr und ist in dieser Eigenschaft aus
schli eßlich dem Mini sterium vera ntwortli ch. Die für die 
Erfüllung der Aufgaben erforderli chen Di enstkrä fte und 
Einri chtungen sind von der Landwirtschaftska mmer zur 
Verfü gung zu stellen . Der Geschäftsverteilung pla n und 
der Orga ni sa tionspla n si nd dem Minis terium zur Geneh
migung vorzulegen . 

(5) Der Hau pta usschuss bestellt eine Geschäftsbereichs
leitung zur ständigen Vertretung der Direktorin oder des 
Direktors der Landwirtschaftskammer. Die Bestellung 
bedarf der Zustimmung des Mini steriums. 

(6) Beka nntmachungen der Direktorin oder des Direk
tors der Landwi rtschaftska mmer als Landesbea uftragte 
oder La ndesbeauftragter er folgen in den Amtsblättern 
der Landw irtschaftskam mer. Die Bekanntmachungen 
können a uch durch einen Hinwe is auf den Gegensta nd 
der Mitteilung in den Amtsblä ttern der Landwirtschafts
ka mmer erfolgen. In diesem Fall is t der vollständi ge In
halt der Mitteilung zu jederma nns Einsicht bereitzuhal
ten und in der Beka nn tmachung da ra uf hinzuweisen , 
wa nn und wo eine Eins ichtna hme mögli ch is t. 

§ 20 
Kreisste llen 

(1) Die Untergli ederung der La ndwirtschaftska mmer ist 
di e Kreisstelle. 

(2) Die Kreisstelle besteht aus den gewä hlten Mitgli e
dern der Ha uptversammlung ihres Bez irks , die aus ihrer 
Mitte das vorsitzende Mitgli ed (Kre isla ndw irtin oder 
Kreisland wirt) wähl en . Die Kreislandw irtin oder der 
Kreisla ndwirt soll der Wahl gruppe 1 angehören . 

(3) Die Kreisstell e führt di e ihr durch di e Sa tzungen 
oder durch Beschluss der Hauptversammlung zugew iese
nen Aufga ben aus. 

(4) Die Gesc häftsführerin oder der Geschäftsfüh rer der 
Kreisstelle wird im Benehmen mit di eser vom Ha upta us
schuss der Landwirtscha ftskammer bestellt und a bberu
fen . Die Bestellung und Abberufung beda rf der Zustim
mung der Direktorin oder des Direktors der Landw irt
schaftska mmer. 

(5) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer der 
Kreisstelle nimmt gleichzeitig di e Aufga ben a ls Landes
beauftragte oder La nd esbea uftragter im Kre is gemä ß § 9 
Absatz 2 des La ndesorga ni sa ti onsgesetzes wa hr und ist 
in di eser Eigenschaft ausschli eß li ch den übergeordneten 
Landesbehörden verantwortli ch. Die Bestellung beda rf 
der Zustimmung des Minis teriums. Die Amtsführun g be-

darf des Vertrauens der Direktorin oder des Direktors 
der Landwirtschaftskammer a ls Landesbeauftragte oder 
Landesbeauftragter. Die für di e Erfüllung der Aufgaben 
erforderlichen Dienstkräfte und Einri chtungen sind von 
der La ndwirtschaftskammer zu r Verfügung zu stellen . 
Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer der 
Kreisstelle ka nn gleichzeitig die Aufgaben mehrerer 
Kreisstellen wahrnehmen. 

§ 21 
Ortsstellen 

(1) Die Kreisstellen unterhalten zur Erfüll ung ihrer Auf
gaben in den Gemeinden Ortsstellen. 

(2) Die Ortsstellen bestehen aus drei Mitgliedern , die 
von den zur Hauptversammlung Wa hlberechtigten des 
Ortss tellenbezir ks gewä hlt werd en . Von diesen Mitglie
dern müssen zwei der Wahlgruppe l und eines der Wa hl
gruppe 2 angehören. 

(3) Di e Mitglieder der Ortsstellen wä hlen aus ihrer Mitte 
das vorsitzende Mitgli ed (Ortsla nd wirtin oder Ortsla nd
w irt) . Die Ortslandwirtin oder der Ortsla ndwirt soll der 
Wahlgruppe 1 a ngehören. Mehrere benachbarte Gemein 
den könn en zu Ortsstellen zusammengeschlossen wer
den. 

(4) Die Ortslandwirtinnen oder Ortslandwirte laden in 
turnusmäßigen Abstä nden die Wahlberechtigten des 
Ortsstellenbezirks ein , um sie über di e Arbeit der Orts
stelle sowie aktuelle Fragen und E ntwicklungen zu un
terrich ten . Das Nä here regeln die Sa tzungen . 

Teil 3 

Finanzen 

§ 22 

Gebühren 

Fi.ir 

1. e ine besondere Verwaltungstä tigkeit und 

2. die Benutzung von Einrichtungen und Anlagen 

der La ndwirtschaftska mmer ka nn di e Landwirtschafts
kammer Gebühren nach Maßga be einer Gebührenord
nung erheben , di e vo n der Hauptversa mmlung zu be
schli eßen, von der Au fsichtsbehörde zu genehmigen und 
gemäß § 4 Absa tz 4 zu veröffentl ichen is t. § 2 Absatz 1 
Sa tz 2, § 5 und 6 des Kommuna la bga bengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S . 712) in der jeweils geltend en Fassung gelten 
entsprechend. 

§ 23 
Haushaltsplan 

(1 ) Die Landwirtschaftskammer ha t jährlich einen 
Haushaltspla n aufzustellen , der von der Hauptversamm
lung zu beschließen und von der Aufsichtsbehörde zu ge
nehmigen ist. Erhebt di ese binnen zwei Mona ten keine 
Bea nstandungen, gilt der Hausha ltspla n a ls genehmigt. 

(2) Der Hausha ltspla n da rf keine höheren Gesamta usga
ben enthalten, a ls durch die Einnahmen gedeckt werden . 

(3) Das Hausha ltsjahr läuft vom 1. Ja nuar bi s 31. De
zember. 

Teil 4 
Vertretungsrecht, Aufsicht, Verordnungsermächtigung 

§ 24 

Rechtliche Vertretung 

(1 ) Die Landwirtschaftskammer is t rechtsfähig. Sie wird 
geri chtli ch und außergerichtlich durch di e Präsidentin 
oder den Präsidenten oder bei Verhinderung durch eine 
S tel1 vertretung vertreten. 

(2) Alle Urkunden, di e die Landwirtscha ftska mmer ver
pfli chten sollen , s ind unter ihrem Na men von der P räsi
dentin oder dem Präsidenten oder einer S tellvert retung 
und noch einem Mitg li ed des Hauptausschusses u nter 
Beifügung des Dienstsiegels zu unte rzeichnen. 
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§ 25 

Aufsicht 

(1) Die La ndwirtschaftskammer unterli egt der Aufsicht 
des Mini steri ums (Aufsichtsbehörde). 

(2) Zu den Sitzungen der Hauptversammlung und des 
Haupta usschusses ist di e Au fs ichtsbehörde unter Beifü 
gung der Tagesordnung rechtzeitig einzuladen. Die Ver
tretung der Aufsichtsbehörde ist a uf Verla ngen jederze it 
zu hören. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann mit Genehmigung der 
Landesregie rung di e Hauptversammlung auflösen . Mit 
dem Zei tpun kt der Auflösung könn en die Organe und di e 
Untergliederungen der Landwirtschaftskammer von der 
Aufs ich tsbehörde abberufen werden. Im Fa ll der Auflö
sung hat die Au fs ichtsbehörde die Neuwahl innerha lb 
von zwei Mona ten anzuordnen , die neue H auptversamm
lung innerha lb von drei Mona ten vom Tag der Auflösung 
an einzuberufen und für die Zwischenzeit Anordnungen 
zu treffen . 

(4) Die Au fs icht ri chtet s ich im Übrigen nach § 20 des 
Landesorga nisa tionsgesetzes. 

§ 26 

Verordnungsermächtigung 

Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium wird er
mächtigt , durc h Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem für La ndwirtschaft zustä ndigen Ausschuss des 
Landtags des Landes Nordrhein-Westfa len Vorschriften 
zu erlassen über 

1. die Festsetzung des Wahlterm ins, 

2. die Bedeutung und Festlegung der Wahlbezir ke, 

3. di e Bildung und Tä tigke it des Wa hl a usschusses , 

4. di e Ernennung von Wahlvorstä nden, 

5. die Erstellung der Wählerliste, 

6. die Einreichung und Zulassung von Wahlvorschl ägen, 

7. die Durchführung der Wa hl, 

8. die Fests tellung des Wahlergebnisses , 

9. die Wahlprüfung, 

10. die Berufung von Mitgliedern in di e Ha uptversamm
lung, 

11. d ie Durchführung von Nachwa hl en und 

12. die Wa hl der Ortsstellen. 

Teil 5 

Schlussbestimmungen 

§ 27 

Inkrafttreten , Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt a m Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Lanclwirtschaftska mmergesetz vom 
11. Februar 1949 (GV. NRW. S . 53), das zuletzt durch Ar
tikel 8 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. 
S. 1109) geä nd ert worden ist , a ußer Kra ft. 
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Artikel 2 

Ände rung de r LK-Wahlordnung 

Die LK-Wahlorclnung vom 20. April 2005 (GV. NRW. 
S. 569), di e zuletzt durch Verordnung vom 30. Juni 2021 
(GV. NRW. S . 88 9) geändert worden is t , wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 1 Absatz 2 wird wie fo lgt gefasst: 

,, (2) Im Fa ll des § 25 Absa tz 3 Satz 3 des La nclwirt
schaftska mmergesetzes [einfügen: Ausfertigungscla
tum und Funclstelle dieses Gesetzes] setzt das für 
Landw irtschaft zustä ndige Ministerium den Wa hl
termin fes t." 

2. § 2 Absa tz 1 und 2 wird wie fo lgt gefasst : 

,, (1) Eine von § 9 Absa tz 1 des Landwirtschaftskam
mergesetzes abweichende Festlegung von Wahlbezir
ken durch Zusammenschi uss mehrerer benachba rter 
Kreise und kreisfreier Städ te zu jeweils einem Wahl
bezirk im Sinn des § 9 Absa tz 2 des Lanclwirt
schaftskammergesetzes erfolgt in der Sa tzung gemäß 
§ 4 Ab atz 2 Nummer 2 des Landwirtschaftskam
mergesetzes . 

(2) Die Bedeutung eines Wa hlbezirks im Sinn des § 9 
Absatz 3 des Landwirtsc haftskammergesetzes, nach 
der di e Sa tzung gemä ß § 4 Absatz 2 Nummer 3 des 
Landwirtschaftska mmergesetzes eine über die Min
destza hl von drei hinausgehende Mitgliederzahl be
stimmen ka nn , richtet sich nach der Zahl der Wahl
berec hti gten und nach der Zahl der landwirtschaft
li chen Betriebe." 

3. § 3 Absa tz 1 wird wie fo lgt geä ndert: 

a ) In Sa tz 1 werden di e Wörter ,, (§ 8a des Gesetzes)" 
durch die Wörter „im S inn des§ 10 Absa tz 2 des 
La ndwirtschaftska mm ergesetzes" ersetzt. 

b) In Sa tz 2 werden di e Wörter „Gesetzes zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern fü r das 
La nd Nordrhei n-Westfalen (La ndesgleichstel
lungsgesetz - LGG)" d urch das Wort „La ncles
gleichstellungsgesetzes" ersetzt. 

4. § 4 wird wie folgt geä ndert: 

a) Absa tz 1 wird wie folgt gefasst : 

,,(1) In die Wählerlis te gemäß § 10 Absa tz 5 des 
Landwirtschaftskammergesetzes , d ie die Land
wirtschaftskammer von Amts wegen nach dem 
Muster der Anlage 1 erstellt , sind alle Wahlbe
rechtigten im S inn des § 7 des Landwi rtschafts
ka mmergesetzes nach Na men und Vornamen , Ge
burtstag, Wohnort und Wohnung sowie der Tä tig
keit in einem landwirtschaftli chen Betrieb 
einzutragen." 

b) In Absa tz 2 werden d ie Wörter ,, (§ 5 Abs. 3 des 
Gesetzes) " durch die Wörter „gemäß § 7 Absatz 3 
des La ndwirtschaftskammergesetzes" ersetzt. 

c) In Absa tz 4 wird das Wort „Tage" durch das Wort 
,,Tag" ersetzt. 

5. In § 6 Satz 1 werden di Wörter ,, (§ 17 des Gesetzes)" 
durch di e Wörter „gemäß § 11 Absatz 1 Sa tz 1 des 
La ncl wi rtschaftskam mergesetzes" ersetzt. 

6. § 10 w ird wie fo lgt geä ndert: 

a ) In Absa tz 2 Satz 1 werden di e Wörte r ,, (& 5 Abs . 1 
des Gesetzes)" durc h die Wörter „gemäß § 7 Ab
sa tz 1 des La ndw i rtschaftskammergesetzes" er
setzt. 

b) In Absa tz 3 Satz 1 wird die Angabe „LGG " durch 
d ie Wörter „des La ndesgleichstellungsgesetzes" 
ersetzt. 

c) In Absa tz 5 werd en d ie Wörter ,,§ 5 Abs. 1 des 
Gesetzes" durch di e Wörter ,,§ 7 Absa tz 1 des 
La ndwirtschaftskammergesetzes" ersetzt. 

7. § 12 w ird wie fo lgt geä ndert: 

a ) Absa tz 1 wird wie folgt gefa sst: 

,, (1) Mit jedem Wa hlvorschlag sind einzureichen 

1. d ie schriftli che Erklä rung der Bewerberin oder 
des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 5a , 
mit der erklärt w ird , 

a) dass sie oder er der Aufnahme in den Wahl
vorschlag zustimmt sowie 

b) dass über ihr oder sein Vermögen ein Insol-
venzverfa hren ni cht eröffnet 

oder über ihre oder seine Grundstü cke ein 
Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteige
ru ngsverfahren nicht angeordnet worden ist , 

2. die Bescheinigung der Gemeinde nach eiern 
Muster der Anlage 5b, mit der besc he inigt 
w ird , 

a ) dass und seit wa nn die jeweilige Bewerberin 
oder der jeweilige Bewerber in dem von ihr 



366 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 16 vorn 31. März 2022 

oder ihm angegebenen Wohnort wohnhaft 
ist sowie 

b) dass die jeweilige Bewerberin oder der je
weilige Bewerber wahlberechtigt bezie
hungsweise wählbar ist, 

3. bei der Unterzeichnung durch Vertreterinnen 
oder Vertreter e ines Vereines oder einer Arbeit
nehmerinnen- oder Arbeitnehmervereinigung 

a) ei n Auszug a us dem Vereinsregister und die 
Vereinssatzung für den Nachweis der Ver
einseigenschaft und für den Vereinszweck. 
Arbeitnehmerinnen- oder Arbeitnehmerver
einigungen haben entsprechende Unterla
gen einzureichen , soweit diese nicht bereits 
zu einer früheren _Wahl vorgelegt wurden 
und seitdem keine Anderungen der Vereins
eigenschaft oder des Vereinszwecks einge
treten sind, und 

b) ein Nachweis der Bevollmächtigung, 

4. bei Wahlvorschlägen nach § 11 Absatz 2 und 3, 
die nicht unter Nummer 3 fallen , die Beschei
nigung der Gemeinde , dass und seit wann die 
Unterzeichnerin oder der Unterzeichner in 
dem von ihr oder ihm angegebenen Wohnort 
wohnhaft ist." 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn." durch 
das Wort „Nummer" und die Angabe „Abs ." 
durch das Wort „Absatz" ersetzt. 

8. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird jeweils die Angabe „Abs." durch 
das Wort „Absatz", das Wort „Sinne" durch das 
Wort „S inn" und das Wort „Fa ll e" durch das Wort 
,,Fa ll" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Wort „Tage" durch das Wort 
„Tag" und das Wort „Sinne" durch das Wort 
,, Sinn" ersetzt. 

9. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Abs." durch das 
Wort „Absatz" und die Angabe „bzw." durch das 
Wort „beziehungsweise" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „Abs ." durch das 
Wort „Absatz" ersetzt. 

10. In § 18 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Nrn." 
durch das Wort „Nummern" ersetzt . 

11. In § 20 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Landwirt
schaftskammer" durch das Wort „Hauptversamm
lung" ersetzt. 

12. In § 22 Absatz 1 werden di e Wörter ,,(§ 10 Abs. 2 des 
Gesetzes)" durch die Wörter „nach § 12 Absatz 2 des 
Landwirtschaftskammergesetzes" ersetzt. 

13. § 23a wird wie folgt gefasst: 

,, § 23a 
Wahlvo rs tand 

Bei der Ernennung eines Wa hlvorstandes gemäß § 10 
Absatz 3 des Landwirtschaftskammergesetzes ist 
§ 12 des Landesgleichstellungsgesetzes zu beach
ten." 

14 . In § 27 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter ,,§ 7 
Abs. 3 des Gesetzes" durch die Wörter ,,§ 9 Absatz 3 
des Landwirtschaftskammergesetzes" ersetzt. 

15. In § 30 Absatz 1 wird das Wort „Landwirtschafts
kammer" durch das Wort „Hauptversammlung" und 
die Angabe „Abs." durch das Wort „Absatz" ersetzt. 

16. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „ihrer Mitglieder" 
durch die Wörter „der Mitglieder der Hauptver
sammlung" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter,,(§ 23 Abs . 1 des Ge
setzes)" durch die Wörter „ im Sinn des § 25 Ab
sa tz 1 des Landwirtschaftskammergesetzes" er
setzt. 

17. In der Überschrift des Siebenten Abschnitts wird 
das Wort „Siebenter " durch das Wort „Siebter" er
setzt. 

18. In § 33 Absatz 1 werden die Wörter ,,(§ 13 Abs. 2 des 
Gesetzes)" durch die Wörter „gemäß § 15 des Land
wi rtschaftskammergesetzes" ersetzt. 

19 . § 34 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 34 

Aufteilung de r beru fe nen Mi tglieder 

Die Hauptversammlung beschließt, welche Berufs
gruppen gemäß § 15 Nummer 2 des Landwirt
schaftskammergesetzes in der Hauptversammlung 
durch berufene Mitglieder vertreten sein sollen und 
wie viele berufene Mitglieder auf die einzelnen Be
rufsgruppen entfa ll en." 

20. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Vorschlagsberechtigt für die nach § 15 des 
Landwirtschaftskammergesetzes zu berufenden 
Mitglieder der Hauptversammlung sind 

1. für die vier Vertreterinnen beziehungsweise 
Vertreter aus dem Kreis der landwirtschaftli
chen Wissenschaft und der um die Landwirt
schaft verdienten Persönlichkeiten der Rheini
sche Landwirtschafts-Verba nd e.V. und der 
Westfälisch-Li ppische Landwirtschaftsver
band e.V. für je eine oder einen , die Universitä
ten Bonn und Münster sowie die Fachhoch
schule Südwestfalen (Fachbereich Landbau 
Soest) für eine oder einen und die Industriege
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt für eine Ver
treterin oder e inen Vertreter, 

2. für die fünf Wahlberechtigten der Wa hlgruppe 
1 aus dem Kreis der Verbände des Garten-, Ge
müse-, Obst- und Weinbaus sowie aus dem 
Kreis der Privatwaldbesitzerinnen und Privat
waldbesitzer die von der Hauptversammlung 
zu bestimmenden Berufsgruppen (§ 34) , für die 
drei Wahlberechtigten der Wahlgruppe 2 die 
Industriegewerkschaft Bauen - Agrar - Um
welt, 

3. für je eine Vertreter in aus dem Kreis der Ver
bände der Landfrauen der Rheinische Land
Frauenverband e.V. und der Westfälisch-Lippi
sche LandFra uenverband e. V., für eine Vertrete
rin aus dem Kreis der Arbeitnehmerinnen die 
Industriegewerkschaft Bauen - Agrar - Um
welt, 

4. für je eine Vertreter in oder einen Vertreter aus 
dem Kreis der Verbände der Landjugend die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Landjugend 
Nordrhein und der Ring der Landjugend West
falen - Lippe, für eine Vertreterin oder für ei
nen Vertreter der Landjugend die Industriege
werkschaft Bauen - Agrar - Umwelt.". 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „bzw." durch das 
Wort „beziehungsweise" ersetzt. 

21. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter ,,(§ 25 
Abs. 2 des Gesetzes)" durch die Wörter „gemäß 
§ 21 Absatz 2 des Landwirtschaftskammergeset
zes" und das Wort „Landwirtschaftskammer" 
durch das Wort „Hauptversammlung" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Falle" durch das Wort 
,,Fall" ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird das Wort „vier" durch das Wort 
„sechs" und die Angabe ,, (§ 8)" durch die Angabe 
,, nach § 8" ersetzt. 

d) Absatz 4 wird aufg hoben. 

22. In § 37 Absatz 1 Satz l und Absatz 3 wird jeweils 
die Angabe „bzw." durch das Wort „beziehungs
weise" ersetzt. 

23. § 38 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Insgesamt 
müssen mindestens doppelt so viel" durch die 
Wörter „E s müssen mindestens so viele" ersetzt. 

b) In Absa tz 3 wird die Anga be „bzw." durch das 
Wort „beziehungsweise" ersetzt . 

24. In § 11 Absatz 5, § 19 Satz 1 und 3, § 24 Absatz 4 
und 5, § 25 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 sowie 
§ 32 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 1 wird jeweils die 
Angabe „Abs." durch das Wort „Absa tz" ersetzt. 

25. In § 7 Absa tz 1, § 16 Absatz 2 und § 17 Absa tz 2 
wird jeweil s das Wort „Tage" durch das Wort „Tag" 
ersetzt. 

26. Die Anlagen 1, 4, 5a und 5b erhalten die aus dem 
Anhang zu di ese m Gesetz ersichtlichen Fassungen. 
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Artike l 3 
Änderung des Landesforstgesetzes 

Das Landesforstgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. 
S. 904) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 11 wird wie folgt geä ndert: 

a) In Absatz l Satz l werden nach dem Wort „Bewirt
schaftung" die Wörter „und Erhaltung" eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „besteht" das 
Wort „insbesondere" eingefügt und die Wörter 
,, der Erstellung eines Betriebsplanes oder Be
triebsgutachtens (Forsteinrichtung)" durch di e 
Wörter „sonstiger forstlicher Dienstleistungen 
im Sinne des § 46 Absatz 1 Satz 2 des Bundes
waldgesetzes , die im Auftrag der Waldbesit
zerinnen und Waldbesitzer durch Beschäftigte 
des Landesbetriebes Wald und Holz erfüllt 
werden" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, Der Landesbetri eb Wald und Holz legt mit Zu
stimmung der Aufsichtsbehörde die Höhe der Ent
gelte in einem jährlich zu aktualisierenden Ent
geltverzeichnis fest." 

2. In § 13 Absatz 3, § 35 Absatz 2 und § 38 wird jeweils 
die Angabe „Satz 3" durch die Anga be „Satz 2" er
setzt. 

3. Dem§ 56 wird folgender Absa tz angefügt: 

,, (3) Beim Landesbetrieb wird ein Verwaltungsrat ge
bildet. Das Nähere regelt das Ministerium." 

2125 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes zur Bildung integrierter Unter

suchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes 

§ 4 Absa tz 1 des Gesetzes zur Bildung integrierter Un
tersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschut
zes vom 11. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 662) , das zu
letzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ä ndert: 

1. In Satz 1 werden nach dem Wort „Tierseuchenbe
kämpfung" di e Wörter „einschließlich Früherkennung 
und Prävention" eingefügt. 

2. In Satz 4 werden die Wörter „a mtli ches Laboratorium 
gemäß Artikel 12 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
882/2 004" durch die Wörter „benanntes Laboratorium 
gemäß Artikel 37 der Verordnung über amtliche Kon
trollen vom 15. März 2017 (ABl. L 95 vom 7.4.2017, 
S . l; L 137 vom 24 .5.2 017, S. 40; L 48 vom 21.2 .2018 , 
S. 44; L 322 vom 18.12.2018 , S. 85; L 126 vom 
15.5.2019, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung" er
setzt ." 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe d tritt am 1. April 
2022 in Kraft . 

Düsseldorf, den 25. März 2022 

Die Landes regierung Nordrhein-Westfa len 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft , 
Natur- und Verbra ucherschutz 

Ursula H e i n e n - E s s e r 
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rm1age 1 
(ZU § 4 Abs. 1 und 2) 

Wählerliste 

der walllberedltigten-
wahl\Jt.We 1/ 1) 

wahl\Jt.We2 
Täti;;Jkeil Tag, 

Lfd Fcll1ienname Vorrm1e in einem Mooat, 
Wotmort, 

Vermen< über Bemedulg 
Nr. ooctwit- Jahr deSlimm-

~ der wcmung at)(JctJe 
Betrieo 2: Getut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nichlzutre endes streichen F(a- die Wahlgruppen sind getremte Wählerlisten anzulegen 

, Bei W!ihlerl isten der Wahlg,uppe 1 bitte folgende Buchstaben einse1zen: 

a) Bev.irtschaftung im 6ge ·n Nutznießung, in Pacht oder in ähnlicher Weise (§ 7 Abs. 1 Nr. a des Geseb:es über 

die Landvlirtschaftskanwner ~rclrlheirl-WestfaJen} 

b) Ehega ·nnenl Ehegatten und FemilienSflgehörige {§ 7 Abs 1 Nr. lb des Gesetzes über die Landl ·rtschaftskammer 

~rclrheirl-Westf n} 
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~nlage4 
(zu§ 10 Abs. 2) 

An die Wahlleiterinfden Wahlleiter 

in -----------
Wahlvorschlag 

- Wahlgruppe 1/Wahlgruppe 2 - 1 1 

für die Wahl zur Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer Nordrh ein-Westfalen 

Wahltermin -----------------

Wahlbezirk ______________ _ 

1. Auf Grund der§§ 6 ff. des Gesetzes über die Landwirtschaftskammer Nordrhein
Westfalen in Verbindung mit den §§ 10 ff. LK-Wahlordnung zu diesem Gesetz we rden als 
Bewerberinnen/Bewerber vorgeschlagen 2

' : 

II 

Lfd . Name Vorname Beruf Geburtstag Geburtsort Artschrift 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S. 

9. 

10. 

usw. 

Der Wa hlvo rschlag führt die Bezeichnung 

Namen, Vornamen und Anschriften der Vertrauensperson und ih rer Stel lvertreterin/ihres 

Ste llvert reters 

Vertrauensperson _________________________ _ 

Stellvertreterin/Stellvertreter ----------------------
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III. Dem Wahlvorschlag sind fol gende An lagen beigefügt: 

1. Erklärung der Bewerberin nen/der Bewerber - nach Anlage 5 a -, 

2. Bescheinigung der Wählbarkeit/des Wahlrechts und Wohnsitzdauer der 

Bewerberinnenfder Bewerber - nach Anlage 5 b, 

3. __ Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichnerinnen/der Unterzeichner des 

Wahlvorschlages. Ji 

4. Ggf. Vollmacht der Organisation für die Einreichung des Wahlvorschlages 

Auszüge aus dem Vereinsregister und der Vereinssatzung, bzw. entsprechende 

Nachweise 41 

IV. Bemerkungen 

.......... den ...... ... 20 .......... .......... , den ... 20 .. 

(Unlen;ch fl der s~zunq:.m.JßtQcn Verlrc!e tVerJel.er 
der Org:tr11~hlllonen oder der e!S ße~oUm.ic lllf.en 1 

l Uri~ersc nn de:r $JtzumJS,rn;s;'3,,qen Verlre .~r1ni\1erlreler 
de, Onpnisatnx,e · er der i'des ße~lm~::hhg :cn 1 

Weilere Unterschrffi:en 5: 

Lfd . Name Vorname Geburtstag Anschrift Un1erschrffi: Wahlberechlig ' 

NL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

USW. 

ich-.zulreth~nde~ s~ren:hen Ftx 1e Wahlgruppen sind gctremte 1,\1 - ht.'Of'schla,ge emzurechen 

• t 1n 1Nö$ 'IOt5chl:tg ntU55 die N.in-.en von mInde!lllems doµp~~ so v el O-tm,erbcrmnen.'0ewet'bem e 11-wlten, .,. e m ~m 1.•1:1hlbemrk ·,'On der 

g lt nur lur 1/\'· ,orschh:1ge, du~ ll1ler dte Rege1un9Cn des§ 1 Abs 2 Salz 3 und Abs 3 S.::St.z 3 r.sl~n 

• ur bei Vcrschla,gen von Or9om1~:alM>nen 

0-e Un~~rschriften mu~~en µe,~onhch und ha.ndschtlfllu:h gele1slel sein 0 11lc:! lese, eh !.=h e1ben 

' Oest.,t,gung e 1lolgl wrch d,e: WJh 1lurq 
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Anlage5a 
(zu§ 12 Abs. 1 Nr 1) 

Erklärung 

Ich stimme meiner Benennung als Bewerberin/Bewerber im Wahlvorschlag (Bezeichnung): 

_____________ für die Wahl zur Hauptversammlung der 

Lan dwirtsch aftsk am m er Nord rhe i n-We stfa len beim 

Wahltermin _________ im Wahlbezi rk ______________ zu. 

Ich versichere, dass ich der Wahlgruppe 1/Wahlgruppe 21 angehöre und dass ich für keinen 
anderen Wahlbezirk meine Zustimmung zur Benennung als Bewerberin/Bewerber gegeben 
habe. 

Darüber hinaus erkläre ich, dass über mein Vermögen ein Insolvenzverfahren nicht eröffnet 
ist oder über mein(e) Grundstück(e) ein Zwangsverwa ltungs- oder Zwangsversteigerungs
verfahren nicht angeordnel worden ist. 

_______ , den _____ 20 

(Untersch rift , Vor- und Familienname) 

(Anschrift) 

:zutre!tt!'nde5 !S~eich~n 
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Anlage5b 
(zu§ 12 Abs 1 Nm. 2 und 4) 

Bescheinigung der Wählbarkeit/des Wahlrechts 1
' 

für die Wahl zur Hauptversammlung 

der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

am ------------------

im Wahlbezirk -----------------

Es wird hiermit bescheinigt, dass 

Frau/Herr 

geboren am 

seit dem 

wohnhaft in 

gemäß§§ 7 Abs. 2 und Abs. 4 Nr. 1 und§ 8 des Landwirtsch aftskammergesetzes Nordrhein
Westfa len (LWKG) vo m [ .. . ) 

111.vahlberechtigt und/oder I w ählba r ist. 

Diese Besche inigung ist gern . § 12 Abs. 2 LK-Wah lordnung kostenfrei auszustellen 

______ , den _____ 20 

- GV. NRW. 2022 S. 360 
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